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Alle in diesem Organisationsreglement aufgeführten Chargen können von einer Frau oder von einem Mann 
bekleidet werden, sofern die notwendigen Voraussetzungen erfüllt sind. Es wird auf eine Doppelbezeichnung 
verzichtet. 
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Art. 1 Allgemeine Bestimmungen 
 
Gestützt auf das Organisationsreglement des RFS Oberklettgau werden die Aufgaben und Pflichten 
der einzelnen Mitglieder des RFS Oberklettgau festgelegt. 
 
 

Art. 2 Aufgaben und Pflichten 
 
Die Mitglieder des RFS Oberklettgau haben entsprechend ihrer Funktionen bzw. die Fachbereiche 
haben folgende Aufgaben und Pflichten zu erfüllen: 
 

Funktion / Fachbereich Aufgaben und Pflichten 

Stabschef (SC) Der SC führt den Stab und koordiniert dessen Arbeit. Er ist erster und 
engster Berater der Gemeindepräsidenten und diesen gegenüber für die 
Funktionsfähigkeit des Stabes verantwortlich. Er verfügt über die not-
wendigen Kenntnisse und hält sich bereit, die laufende Ereignisbewälti-
gung zu steuern und eine neue Planung zu übernehmen. Der SC ist zu-
dem verantwortlich für die Ausbildung und Einsatzbereitschaft seines 
Stabes und der Führungsräume. Er beantragt im Rahmen des Risikoma-
nagements die erforderlichen vorbeugenden Massnahmen. 

Stabschef Stv (SC Stv) Der SC Stv unterstützt den SC in allen Aufgaben und vertritt diesen bei 
Abwesenheit. Der SC Stv ist ausserdem für die Personaleinsatzplanung 
sowie die Zusammenarbeit mit den Gemeindeverwaltungen zuständig. 

Chef Lage (C Lage) Der Chef Lage ist für die Beschaffung, Auswertung und die Verbreitung 
von Nachrichten verantwortlich. Die Auswertung beinhaltet das Erfas-
sen, die Beurteilung und die Verarbeitung der Informationen. Er stellt 
den Betrieb des Lagezentrums sicher. Er unterstützt mit seinen Produk-
ten die Führung und führt fachtechnisch die Organe und deren Mittel, 
die zur Erlangung dieser Leistungen benötigt werden. Er führt das im 
Bedarfsfall durch die KFO zugewiesene Führungsunterstützungsele-
mentes des Zivilschutzes. 

Information /  
Kommunikation  

Der Bereich Information / Kommunikation ist für die Information und 
Kommunikation gegenüber der Bevölkerung und den Medien zustän-
dig. Er kennt die Bedürfnisse der Bevölkerung und der Medienpartner, 
schlägt die Sprachregelung vor und bereitet die notwendigen Informa-
tionen und Bulletins zu Gunsten der Exekutive aktiv vor. 

Polizei / Sicherheit Der Bereich Polizei / Sicherheit koordiniert sämtliche polizeilichen Auf-
gaben. Er kennt die Mittel und Möglichkeiten der Einsatzkräfte der Poli-
zei. Bei bevölkerungsschutzrelevanten Ereignissen in den Gemeinden ko-
ordiniert er deren Einsatz und beantragt diese nach Absprache mit dem 
Stabschef auf dem Fachdienstweg. Er führt eine Übersicht und berät den 
Stabschef in seinem Fachgebiet. 

Feuerwehr / Umwelt Der Bereich Feuerwehr / Umwelt koordiniert sämtliche Aufgaben der 
Feuerwehr und in Umweltbelangen. Er kennt die Mittel und Möglichkei-
ten der Einsatzkräfte der Feuerwehr. Er kennt die Umweltrisiken in sei-
nem Fachgebiet und weiss, wie diese zu bewältigen sind. Bei bevölke-
rungsschutzrelevanten Ereignissen in den Gemeinden koordiniert er de-
ren Einsatz und beantragt diese nach Absprache mit dem Stabschef auf 
dem Fachdienstweg. Er führt eine Übersicht und berät den Stabschef in 
seinem Fachgebiet. 
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Gesundheit Der Bereich Gesundheit koordiniert sämtliche sanitätsdienstliche Aufga-
ben und kennt die Mittel und Möglichkeiten im Gesundheitswesen. Bei 
bevölkerungsschutzrelevanten Ereignissen in den Gemeinden koordi-
niert er den sanitätsdienstlichen Einsatz. Er beantragt zusätzlich benö-
tigte Einsatzkräfte und Mittel zur Erfüllung der Aufgaben seines Bereichs 
und berät den SC in seinem Fachgebiet. Er koordiniert den Einsatz von 
Care Teams aus anderen Organisationen. 

Zivilschutz Der Bereich Zivilschutz koordiniert sämtliche Aufgaben des Zivilschutzes. 
Er kennt die Mittel und Möglichkeiten des Zivilschutzes. Bei bevölke-
rungsschutzrelevanten Ereignissen in den Gemeinden koordiniert er de-
ren Einsatz und beantragt diese nach Absprache mit dem Stabschef auf 
dem Fachdienstweg. Er berät den Stabschef in seinem Fachgebiet.  

Logistik  Der Bereich Logistik ist für sämtliche logistischen Aufgaben zuständig. Er 
kennt die Mittel und Möglichkeiten der Gemeinden zur Sicherstellung 
der logistischen Bedürfnisse. Er betreibt die Führungsinfrastrukturen 
und plant deren Verlegungen in einen Ersatzstandort. Bei bevölkerungs-
schutzrelevanten Ereignissen in den Gemeinden plant er den logistischen 
Einsatz. Er berät den Stabschef in seinem Fachgebiet.  

Technische Betriebe Der Bereich Technische Betriebe ist für sämtliche Aufgaben im Hoch- und 
Tiefbau und der Wasser- und Energieversorgung zuständig. Er kennt die 
Mittel und Möglichkeiten in seinem Bereich. Bei bevölkerungsschutzre-
levanten Ereignissen koordiniert er die Einsätze der Gemeindemittel und 
führt eine Übersicht. Er beantragt zusätzlich benötigte Einsatzkräfte und 
Mittel zur Erfüllung der Aufgaben seines Bereiches und berät den Stabs-
chef in seinem Fachgebiet. 

Informatik / Telematik Der Bereich Informatik und Telematik ist für sämtliche Aufgaben im Be-
reich Informatik und Telematik zuständig. Er ist zuständig für den rei-
bungslosen Betrieb der Informatik- und Telematikmittel und der Peri-
pheriegeräte. Weiter obliegt ihm die reibungslose und ständige Auf-
rechterhaltung aller Telematikmittel und sorgt für Redundanzen. Er sorgt 
zusätzlich für ausreichende Reserven von Verbrauchsmaterial, welches 
für den Betrieb notwendig ist. Ihm obliegen die Informatiksicherheit und 
die Archivierung der Einsatzdaten. Er ist in der Lage, die Informatik auch 
bei einem Standortwechsel weiter zu betreiben.  

Notfalltreffpunkte Der Bereich Notfalltreffpunkte ist für den Betrieb aller Notfalltreffpunkte 
(NTP) zuständig. Die NTP dienen in erster Linie als Anlaufstelle für die 
Bevölkerung im Katastrophenfall und in einer Notlage und dienen als In-
formations- und Interaktionspunkt. Jeder NTP ist so auszustatten, dass 
er bei Bedarf auch über mehrere Tage, während 24 Stunden betrieben 
werden kann. Er führt eine Übersicht und berät den Stabschef in seinem 
Fachgebiet. 

Lokale Naturgefahrenbe-
rater 

Der Bereich Lokale Naturgefahrenberater baut das lokale Wissen über 
mögliche Naturgefahren auf, erhält und erweitert dieses Wissen. Er be-
schafft sich aktuelle Informationen, damit die Lage umfassend beurteilt 
und die richtigen Entscheide gefällt werden können. Er führt eine Über-
sicht und berät den Stabschef in seinem Fachgebiet. 

Zentrale Anlaufstelle Folgende Aufgaben werden durch eine zentrale Koordinationsstelle ab-
gedeckt:  

• Zusammenarbeit und Koordination von freiwilligen Angeboten  
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• Zusammenarbeit und Koordination mit anderen Organisationen 
(Spitex, Samariterverein, Altersheim, Feuerwehr etc.)  

• Organisation von Schutzmaterial für die betreuenden Personen  

• Entgegennahme von Anliegen der Betroffenen (telefonisch oder 
per Mail) 
o Versorgung mit Verpflegung und Alltäglichem  
o Medizinische Versorgung von pflegebedürftigen und kranken 

Personen  
o Verpflichtungen gegenüber Haus- und Nutztieren  

• Weitergabe des Auftrags an eine geeignete Person oder Organisa-
tion (erledigte Aufträge müssen der Koordinationsstelle zurückge-
meldet werden)  

• Übersicht über den Bedarf, die Angebote sowie die erledigten und 
offenen Aufträge  

 
 

Art. 3 Schlussbestimmung 
 
1 Diese Erstverordnung wird zusammen mit der Leistungsvereinbarung Regionaler Führungsstab 
Oberklettgau und dem Organisationsreglement des regionalen Führungsstabes Oberklettgau als Ge-
samtpaket durch die beiden Gemeinderäte genehmigt. 
 
2 Spätere Anpassungen werden auf Antrag des Stabschefs durch die RFS Kommission beschlossen. 

 
 
Diese Besoldungsverordnung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft. 
 
 

Gemeinde Beringen 
 
 
Roger Paillard Florian Casura 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 
 
 

Gemeinde Löhningen 
 
 
Marcel Müller Beatrice Jaquerod 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin 
 


